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Amtliche Bekanntmachung 

II. Nachtragshaushaltssatzung  

der Stadt Eutin für das Haushaltsjahr 2012 

 

Aufgrund des § 80 der Gemeindeordnung S.-H. wird nach Beschluss der Stadtvertretung vom 19. September 2012 folgende 

Nachtragshaushaltssatzung erlassen: 

 

 

 

§ 1 

Es wird neu festgesetzt: 

1. Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen von 101,43 Stellen auf 103,05 Stellen. 

           

 
 

 

 

Ausgefertigt am : 24.09.2012                                               S t a d t   E u t i n  

 Der Bürgermeister 

    Gez. Klaus-Dieter Schulz 

 Bürgermeister 
  


